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Abb. 3. Die Achterbahn. — Fig. 5. Le tobogon.

€in alter Bratto!) bet ben Sdjtoetjcrälptcrn

Zum Wiehern war es, wie die Gesichter schneiden konnten und dem Photographen
die Wiedergabe ihrer Fratzen so herrlich gelang. Mehr können einem die
Bauchmuskeln nach mehrtägiger Seekrankheit gewiss nicht schmerzen, als nach diesem

mordsmässigen Gelächter der Umherstehenden. An einem Trachtenfest in der Ur-
schweiz war es und die Holzschuhe feierten wieder einmal Triumph über den
Lackstiefel. Ein Frohfarbentanz bunter Trachten, und echte Bauerntypen kamen daher-

geschritten. Auf den ersten Blick gewahrte jeder, dass er richtiges Bergholz vor sich

hatte. Von diesem Umgang greife ich aber nur die originellste Gruppe der
Fratzengesichter oder der «Chäszänner», wie sie hier genannt werden, heraus. Weil der
staatlichen Obrigkeit bei allen Festanlässen ein gutes, übersichtliches Plätzchen
angewiesen wird, stellte ich mich aus Berechnung kurzwegs in unmittelbare Nähe der
hohen Herren. Hunderte von Bauern, von allen Talschaften und Berghängen der

Umgebung, zogen in ihrem malerischen Sonntags- oder Werktagsrust mit Kind und
Kegel vorüber. Jodelnd und übermütig jauchzend, dass das Himmelstor erzitterte,
kamen dann die Lustigen. Vor der löblichen Regierung machten sie einen kurzen
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„Chäszänne"
Ein alter Vrauch bei den Schweizeräiplern

^um Wienern var es, vie 6ie Oesicbter scbneiden Konnten und dem Lbotograpben
die Wiedergabe ibrer brauen so berrbcb gelang. Ivlebr Können einem die Laucb-
muskeln nacb mebrrägiger öeekrankbeir geviss nicbr scbmer^en, als nacb diesem

mordsmässigen Oeläcbter der Limberstebenden. ^n einem 'Lracbrenlest in der Llr-
scbvei? var es und die Llol?scbube leierren vieder einmal 'Lriumpb über den back-
srieleb bin Lroblarbentan? bunrer 'Lracbren, und ecbre Lauernrvpen Kamen daber-

gescbrirren. ^Vul den ersten LlicK gevabrte jeder, dass er ricbriges öergbol? vor sicb

barre. Von diesem Llmgang greile icb aber nur die originellste Oruppe der brar^en-
gesicbrer «der der «Obäs^änner», vie sie bier genannt verden, beraus. ^>Veil der
sraatlicben Obrigkeit bei allen besranlässen ein gutes, llbersicbrlicbes Llärxcben an-
geviesen vird, stellte icb micK aus Lerecbnung KurTvegs in unmittelbare l^läbe der
boben l^erren. wunderte von Lauern, von allen 'Lalscbalten und öergbängen der

Umgebung, bogen in ibrem maleriscben sonntags- oder 'VerKtagsrust mir Kind und
Kegel vorüber. Modelnd und übermütig jaucbbend, dass das Llimmelstor erbitterte,
Kamen dann die Lustigen. Vor der löblicben Legierung macbren sie einen Kursen
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Abb. 6. Pce5Ìe und Prosa. fig. 6. Prose et poésie.

Halt, streckten auf Kommando die roten Zungen heraus, schnitten die tollsten
Grimassen und gingen lachend fürbass. «Um Himmelswillen», rief ich aus, «solch

respektloses Gebaren duldet die hohe Regierung?!» «Ja, das ist nicht bös' gemeint,
das sind doch die ,Chäszänner'», beruhigte mich der Standesweibel in rotem Mantel
und gab mir näheren Aufschluss. «Hier existiert nämlich bei den Sennen und

Aelplern unserer Gebirgswelt», erklärte er leutselig, «der alte Brauch, sich zur
gegenseitigen Behistigung derbkomische, verzerrte Gesichter und Gebärden zu

zeigen, und da muss doch die Regierung auch einige Musterehen davon sehen. Wem
es gelingt, die tollste Grimasse zu schneiden, erhält als Belohnung einen Käsebissen,
daher heisst das Volk den Brauch «Chäszänne». Diese alte Sitte ist zwar im
Abflauen begriffen, weil heutzutage die Leute im Kampf ums Dasein das Vergnügen
an solch groteskem Tun vielfach verloren haben. Der Ursprung dieses sonderlichen
Gesichterschneidens hat man in der Sennhütte zu suchen. Da sassen die Bergler
allemal, nachdem sie das nahrhafte, dicke Fänzmus ausgelöffelt hatten, verdauend
und gähnend, um den Tisch herum. Vielleicht hatte einer darunter Verdauungsbeschwerden

und darum ein missbehagliches Gesicht gemacht. Nicht lange mag es

gedauert haben, drückte irgendein Schalkhafter den andern das Auge und versuchte

foppend den nämlichen Gesichtsausdruck nachzumachen und die Langeweile zu
brechen. Aus solchen Lumpereien ist dann wahrscheinlich der eigentliche Brauch
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l^alr, streckten auf Kommando die roten Zungen beraus, scbnirren die tollsten
(Grimassen und gingen lacbend fürbass. «Llm bjimmelsvv'illen», rief icn aus, «solcb

respektloses Lebaren dulder die none Legierung?!» «^a, das isr nicnr bös' gemeint,
das sind docb die ,Lbäsbänner'», berubigte micn der Zrandesveibel in rotem lvlanrel
und gab mir näberen ^ulscbluss. «Liier existiert närnbcb bei den kennen und

.^,elplern unserer (Zebirgsvelr», erklärte er leutselig, «der alte Lraucb, sicb bur
gegenseitigen Belustigung derbkomiscbe, verzerrte (Gesiebter und (Gebärden bu

beigen, und da muss docb die Legierung aucb einige lvlüsrercben davon seben. ^em
es gelingt, die tollste (Grimasse bu scbneiden, erbälr als Lelobnung einen Käsebissen,
daber beisst das Volk den Lraucb «dbasbänne». Oiese alte Zirre isr bv/ar im ^b-
flauen begriffen, v/eil beutburage die Leute im Kampf ums Dasein das Vergnügen
an solcb groteskem 1/un vielfacb verloren baben. Der Lirsprung dieses sonderlicben
Lesicbrerscbneidens bar man in der öennbütte bu sucben. Da sassen die Lergler
allemal, nacbdem sie das nabrbafte, dicke bänbmus ausgelöffelt barren, verdauend
und gäbnend, um den l'iscb berum. Vielleicbr barre einer darunter Verdauungs-
bescbverden und darum ein missbebaglicbes Oesicbr gemacbr. I^licbr lange mag es

gedauert baben, drückte irgendein öcbalkbafrer den andern das ^,uge und versucbre

foppend den nämlicben (-esicbtsausdruck nacbbumacben und die Langeweile bu
brecben. /^us solcben Lumpereien isr dann wabrscbeinlicb der eigenrlicbe Lraucb
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Abb. 7. Jetzt zeigte er die Zunge doch. — Fig. 7. Il finit quand même par montrer sa langue.
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Abb. 8. Schlussbild. — Fig. 8. Tableau final.



entstanden. Heute dient das Chäszänne hauptsächlich zur Unterhaltung an
ländlichen Kirchweihfesten und bei fröhlichen Anlässen der Bergbauern.
Worte bewegen, Beispiele reissen hin. Wenn man diese Grimassen sieht, juckt es

einem selber im Gesicht, und es ist schon vorgekommen, dass der Siegespreis einem

vertieften Zuschauer unerwartet zugesprochen ward, weil er mit seiner Mimik alle
andern übertrumpfte. Fragen Sie nur einmal den Annemärteli aus dem Wang.
Aufnahmen von E. E. Haberkorn, Zürich. Otto Hellmut Lienert.

Heimatschutz; im Codex iuris canonici
Das neue Gesetzbuch der katholischen Kirche enthält auch Bestimmungen über den

Heimatschutz beim Kirchenbau und über die Denkmalpflege :

Can. 1164 § 1 : Curent Ordinarli, audito etiam si opus fuerit, peritorum Consilio, ut in
ecclesiarum aedificatione vel refectione serventur formae a traditione Christiana

receptae et artis sacrae leges.

Die Bischöfe sollen dafür sorgen, dass, wenn nötig, nach vorheriger Einholung des

Gutachtens von Sachverständigen, beim Bau oder bei der Wiederherstellung von
Kirchen die von der christlichen Tradition angenommenen Formen und die Gesetze

der kirchlichen Kunst beobachtet werden.
Can. 1280: Imagines pretiosae, id est vetustate, arte aut eultu praestantes, in ecclesiis

vel oratorüs publicis fidelium venerazioni expositae, si quando reparatione indigeant,

nunquam restaurentur sine dato scriptis consensu ab Ordinario; qui, antequam licen-
tiam concédât, prudentes ac peritos viros consulat.

Wenn kostbare Bilder, d. h. solche, die wegen ihres Alters, ihres Kunstwertes oder
der ihnen dargebrachtenVerehrung hervorragen und die in Kirchen oder öffentlichen

Bethäusern zur Verehrung der Gläubigen ausgestellt sind, der Instandstellung
bedürfen, so sollen sie niemals ohne schriftliche Zustimmung des Bischofs restauriert

werden. Bevor dieser die Bewilligting erteilt, soll er Wissenschafter und
Sachverständige befragen.

Die erste, sehr lobenswerte Bestimmung richtet sich gegen Extravaganzen im
Kirchenbau, speziell gegen modernistische und kubistische Formen, hat also eine sehr

aktuelle Mission. Werden doch gelegentlich Kirchen gebaut, bei denen man nicht mehr
weiss, ob es sich um Fabriken oder Hochöfen handelt. Die Vorschrift ist offenbar beim
Bati der Antoniuskirche in Basel nicht beobachtet worden. Aber auch aus anderen

Gegenden treffen Abbildungen von ähnlichen Verunstaltungen der Kirchen und des

Landschaftsbildes ein, speziell aus Deutschland.
Aber auch die zweite Bestimmung ist geeignet, im Sinne der Denkmalpflege und des

Heimatschutzes zu wirken und verderbliche und schädigende «Renovationen» zu
verhüten.
Vom Standpunkt des Heimatschutzes aus kann man sich über diese Bestimmungen nur
freuen. Hoffen wir aber, dass diese schönen Vorschriften praktisch auch streng
gehandhabt werden. Dr. Oskar Lutz, St. Gallen.
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entstanden, bleute dient clas Obäs^änne bauprsäcblicb ?ur Dnrerbalrung an länd-
lieben Xircbweibfesten nncl bei fröblicben Anlässen cler öergbauern.
^«rte bewegen, Leispiele reissen bin. ^i/enn man diese (Grimassen siebt, juckt es

einem selber im Oesicbt, uncl es ist scbon vorgekommen, class cler 8iegespreis einem

vertieften ^uscbauer unerwartet bugesprocben warcl, weil er mir seiner IvlimiK alle
anäern übertrumpfte, bragen 8ie nur einmal clen ^nnemärteli aus clem ^vVang.

/ltt/nÄ^Tne« vo« c?, //«c?c?-^c>^«, ^«>/c/?. Otto //c//7?7«k /.^cncrt.

Das neue Oesetbbucb cler Karboliscben Xircbe enrbälr aucb öesrimmungen über clen

bleimarscbutb beim Xircbenbau uncl über die Denkmalpflege:
La«, //6^ F O«rcnt O^c//nar//, «/'c/Zto cr/«m 5/ c>/?«5 /?^er/r, /?e^tto?'«m con^//ic>,

ccc/c?5/«r«?« «ec/?/kccZkko«e ve/ T'e/eck/one 5erve«r«^ /ormae a tt«c//nc>ne c/?r/tt!««a

1cce^tac et «rttt ^«cr«e /c?Zc?5.

Die Liscböfe sollen dafür sorgen, ciass, wenn nötig, nacb vorberigerLinbolungdesOut-
acbrens von öacbversrändigen, beim Lau «cler bei cler ^ieclerberstellung von Xir-
cben clie v«n cler cbristlicben 'Lradirion angenommenen bormen uncl clie Oesetbe

cler Kircblicben Xunsr beobacbtet werclen.

O««. /inaSknc^ />?-l?kzc>^«c, ic/ c^r vc?r«^rate, «rte ««t c«/r« /?^ac^k««te^, ecc/tt/tt
vc/ c>rator?tt /?«^/ic^ //c/c//«»z vc?«erar/«?tt e.v/>c>F5t«c?, ^««nc/c> rc/?araNo«c? /nc//Se«nr,

^e^ta«rcnt«^ ^ene c/Äto ^cr/^r^ con^e«^« O^c//«ar5o,' anrce/tt6n? //ccn-
t/a?« cc>ncec/at, />r«c/c?nteF «c ^e^tc?^ v/ro^ cc>n^«/at.

^enn Kostbare Lilder, ci. b. solcbe, ciie wegen ibres alters, ibres Kunstwerkes ocler
cier ibnen dargebracbrenVerebrung bervorragen unci die in Lircben ocler öffent-
lieben Lerbäusern bur Verebrung cler Oläubigen ausgestellt sincl, cler Insranclstellung
bedürfen, so sollen sie niemals obne scbrifrlicbe Zustimmung des Liscbols resrau-
rierr werden, öevor dieser die Lewilligung erteilt, soll er ^i/issenscbafrer und 8acb-

verständige befragen.
Die erste, sebr lobenswerte Lestimmung ricbrer sicb gegen Lxtravaganben im Xir-
cbenbau, speziell gegen modernisriscbe und Kubistiscbe bormen, bar als« eine sebr

aktuelle IVlission. werden d«cb gelegentlicb Kircben gebaut, bei denen man nicbr mebr
weiss, ob es sicb um LabriKen oder blocböfen bandelt. Die Vorscbrifr isr offenbar beim
Lau der ^ntoniuskircbe in Lasel nicbr beobacbtet worden, ^ber aucb aus anderen

Oegenden treffen Abbildungen von äbnlicben Verunstaltungen der Kircben und des

Landscbaftsbildes ein, speziell aus Deutscbland.
^ber aucb die Rweire Lesrimmung ist geeignet, im 8inne der Denkmaipflege und des

Lleimarscbutbes bu wirken und verderblicbe und scbädigende «Lenovarionen» bu
verbüten.
Vom Standpunkt des bleimatscbutbes aus Kann man sicb über diese Bestimmungen nur
freuen, bloffen wir aber, dass diese scbönen Vorscbrifren prakriscb aucb streng ge-
bandbabr werden. O^. O^^«r I.«tb, 5t. O«//e«.
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